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Am 26. April 2008 traten neue Änderungen zum Alkoholkontrollgesetz in Kraft.
Das geänderte Gesetz schafft das unbedingte Verbot der Werbung für
alkoholische Getränke in Fernsehprogrammen ab.

Gemäß den früheren Änderungen des Alkoholkontrollgesetzes (siehe IRIS 2007-
8:15), die am 1. Januar 2008 in Kraft traten, war Alkoholwerbung in
Fernsehprogrammen unter litauischer Rechtshoheit zwischen 6.00 Uhr und 23.00
Uhr verboten.

Als das Verbot der Sendung von Alkoholwerbung in Kraft trat, setzten die
litauischen Rundfunkveranstalter alle Livesendungen sämtlicher Sportarten aus
und begannen, diese ab 23.00 Uhr als Aufzeichnungen auszustrahlen.

Die Sender trafen diese Entscheidung aufgrund der angedrohten Strafen der
staatlichen Verbraucherschutzbehörde, die für die Kontrolle von Alkoholwerbung
in den Medien zuständig ist. Die staatliche Verbraucherrechtsbehörde erlegte den
Sendern Strafen auf, weil während einer Liveübertragung eines
Basketballwettkampfs die Logos alkoholischer Getränke auf dem Bildschirm zu
sehen waren. Die Logos der alkoholischen Getränke waren nur im Hintergrund des
Spiels auf dem Bildschirm sichtbar, weshalb der Sender keine technische
Möglichkeit hatte, diese zu vermeiden (siehe IRIS 2008-4: 17).

Natürlich führte das Senden der Aufzeichnung von Sportprogrammen wie
Basketball, was in Litauen extrem beliebt ist, nach 23.00 Uhr zu massiven
Protesten von Seiten der Fans und Zuschauer.

Diese Umstände erforderten eine erneute Änderung des Alkoholkontrollgesetzes
im Hinblick auf Alkoholwerbung.

Nach dem erneut geänderten Gesetz, das am 26. April 2008 in Kraft trat, ist
Alkoholwerbung in Fernsehsendungen und Aufzeichnungen von 6.00 Uhr bis 23.00
Uhr verboten, es sei denn, es handelt sich um Liveübertragungen und
ununterbrochene internationale Sendungen oder Aufzeichnungen von
künstlerischen, kulturellen oder sportlichen Ereignissen.

Außerdem weitet das Gesetz die Liste von Informationen aus, die nicht als
Werbung für alkoholische Getränke behandelt werden, d. h. auf eingetragene
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Namen oder Handelsmarken von Unternehmen, die alkoholische Getränke
produzieren oder verkaufen, sofern diese Namen oder Handelsmarken während
einer Sendung oder Aufzeichnung unregelmäßig und unerwartet auftreten und
solche Namen oder Bilder von Handelsmarken in den gesendeten oder
aufgezeichneten Hauptprogrammen eine untergeordnete Rolle spielen.

Besondere Aufmerksamkeit verdient, dass das erneut geänderte Gesetz das
vollständige Verbot von Alkoholwerbung in allen Medien in Litauen ab dem 1.
Januar 2012 vorsieht. Das Ziel eines solchen Verbots ist es, die Verbreitung des
Alkoholgenusses in der Gesellschaft, insbesondere unter Jugendlichen,
zurückzudrängen.

Alkoholio kontrolės įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318843

Akoholkontrollgesetz
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